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I. Vorbemerkungen

Die Republik Lettland (Latvijas Republika) ist nach der mit dem Zusammentritt der

im Oktober 1993 gewählten Saeima, des Parlaments, wieder in Kraft gesetzten Verfas-

sung von 1922 – deren Abschnitt über die Grundrechte erst mit der Änderung von

1998 angefügt wurde1 – ein Zentralstaat. Nach mehreren Gebietsreformen bestehen

nurmehr 42 (bis 2020 noch 118, ursprünglich 548) Selbstverwaltungseinheiten, nämlich

35 Gebiete (novads) und 7 gebietsfreie Staatsstädte (valstspilsēta)2, wohingegen die an-

deren Städte (pilsēta) und Gemeinden (pagasts) keine eigenen Selbstverwaltungsrechte

mehr besitzen, sondern nur noch eine vergleichbare Funktion wie die sechs Stadtbe-

zirke der Hauptstadt Riga3.

Die höchste Instanz der rechtsprechenden Gewalt ist der Senat des Obersten Ge-

richts, der durch die Departements für Zivilsachen, für Strafsachen und für Verwal-

tungssachen entscheidet (Art 43 des Gesetzes über die gerichtliche Gewalt vom

15. 12. 19924, GerGG). Ferner wurde mit der Verfassungsänderung vom 5. 6. 1996 ein Ver-

fassungsgericht ins Leben gerufen, das seit dem 1. 7. 2001 aufgrund der Novelle vom

30. 11. 20005 zum Verfassungsgerichtsgesetz vom 5. 6. 19966 auch für die Entscheidung

über Verfassungsbeschwerden von Bürgern zuständig ist, welche zur Aufhebung der

sie belastenden Norm führen können.

Lettland ist seit dem 1. 5. 2004 Mitglied der EU. Gesetzliches Zahlungsmittel ist seit

dem 1. 1. 2014 der Euro.

Die staatsrechtliche Kontinuität und Identität zwischen der seit der Auflösung der

UdSSR bestehenden Republik Lettland und derjenigen der Zwischenkriegszeit, die erst-

mals gemäß der Erklärung des Volksrats vom 18. 11. 19187 unabhängig geworden war,

ergibt sich daraus, dass dieser Staat nie rechtswirksam unterging. Die Deklaration über

die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland vom 4. 5. 19908 stellte

dementsprechend die rechtliche Nichtigkeit der Eingliederung des Landes in die UdSSR

im Jahre 1940 und die Fortgeltung der lettischen Verfassung vom 15. 2. 19229 de jure

fest10. Demgemäß setzt Lettland auch nach außen nur diejenigen völkerrechtlichen

Verträge und Verpflichtungen fort, die es in der Zwischenkriegszeit eingegangen war,

nicht aber solche der Sowjetunion.

Die lettische Rechtsentwicklung11 nahm ihren Ausgang von einer Rechtsspaltung

1 Näher dazu Blūzma in: Lēbers S 165–175.
2 G über die Verwaltungsgebiete u bewohnten Orte

v 10. 6. 2020 (LV v 22. 6. 2020), iK 23. 6. 2020, mit späte-
ren ÄndG.

3 SelbstverwaltungsG v 20. 10. 2022 (LV v 4. 11. 2022),
iK 1. 1. 2023.

4 Ziņ 1993 Nr 1/2, Pos 15, Einführungsbestimmun-
gen Pos 16, iK 1. 1. 1993, mit späteren ÄndG.

5 Ziņ 2001 Nr 2, Pos 53, iK 1. 1. 2001.
6 VerfGerG v 5. 6. 1996, Ziņ 1996 Nr 14, Pos 407, iK

28. 6. 1996.
7 Valdības Vēstnesis (Regierungsanzeiger) Nr 1 v

14. 12. 1918 u LK 1919 Nr 1, Pos 1; dt Übers in: BR 1968, 24.
Wegen der Bürgerkriegswirren erschien die Nr 1 des GBl
erst am 15. 7. 1919; die Erklärung wurde in Lettland am
18. 11. 1918 formlos abgegeben u in der Presse verbreitet.

8 Ziņ 1990 Nr 20, Pos 356; dt Übers in: Meissner
S 390–392.

9 Neuverkündung in Ziņ Nr 6 v 31. 3. 1994, S 551–
558; urspr Fassung LK Nr 12 v 7. 8. 1922, Pos 113; Änd v
15. 10. 1998 (LV v 23. 10. 1998, S 2/Ziņ 1998 Nr 22, Pos 782)
u Einfügung des neuen Abschnitts VIII mit den Grund-
rechten; dt Übers in: BR 1968, 26–34, u in: Roggemann
(Hrsg), Die Verfassungen Mittel- u Osteuropas, 1999,
S 516–530. Hierzu Laserson, Die Verfassungsentwicklung
Lettlands, JöR Bd XI (1922), 218 ff u derselbe, Das Verfas-
sungsrecht Lettlands, JöR Bd XII (1923/24), 258 ff.

10 VerfGE v 29. 11. 2007 über den lett-russ Grenzver-
trag (Rs Nr 2007-10-0102) sowie v 13. 5. 2010 zu den
Übergangsbestimmungen des StBG (Rs Nr 2009-94-01).

11 Ausführlicher hierzu u zum Übergangsrecht s in
diesem Werk Lettland, ältere Rechtsstände.
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wie in Estland, welche durch das Zivilgesetzbuch vom 28. 1. 1937 (vgl unten III B 1) berei-

nigt wurde, das gemäß seinem Einführungsgesetz vom 16. 9. 193712 zum 1. 1. 1938 in

Kraft trat. Nach der sowjetischen Besetzung wurden in Lettland seit dem 26. 11. 194013,

mit einer Unterbrechung durch die deutsche Besetzung, das sowjetrussische Recht

und später die sowjetlettischen Gesetzbücher über Zivilrecht und Zivilprozessrecht

vom 27. 12. 196314 und das Ehe- und Familiengesetzbuch vom 18.4.196915 angewandt.

Nachdem Lettland seine Unabhängigkeit gemäß der Deklaration vom 4. 5. 1990 wie-

dererlangte, setzte man nun das Zivilgesetzbuch von 1937 schrittweise wieder in Kraft,

zuletzt mit dem Gesetz vom 25. 5. 1993 über den Zeitpunkt des Inkrafttretens und das

Anwendungsverfahren des familienrechtlichen Teils des Zivilgesetzbuchs von 1937 (un-

ten III B 2) sowie mit einem Novellierungsgesetz, das eine durchgearbeitete Neufas-

sung des Familienrechts mit einem völlig neuen Ehegüterrecht enthielt (unten III B 1).

Das Gerichtssystem gliedert sich nach dem Gesetz über die gerichtliche Gewalt vom

15. 12. 199216 (GerGG) in die ordentliche Gerichtsbarkeit (einschließlich Verwaltungsge-

richtsbarkeit, allerdings mit eigenem Verfahrensrecht), das Verfassungsgericht und die

Wehrgerichte. Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist dreistufig aufgebaut. Die unterste

Stufe in Zivilsachen bilden die nach Zusammenlegung und Umbildung früherer Ge-

richte zu regionalen Außenstellen nur noch sechs Rayon- und Stadtgerichte17 und ei-

nes in Riga mit landesweiter erstinstanzlicher Zuständigkeit für Wirtschaftssachen18,

über denen die fünf Bezirksgerichte – je eines für Kurland, Semgallen, Livland (Mittel-

land/Vidzeme), Lettgallen und Riga – und schließlich das Oberste Gericht in Riga ste-

hen. Für Verwaltungsprozesse bestehen nach dem Änderungsgesetz vom 4. 12. 200319

zum GerGG ein Rayonverwaltungsgericht mit Sitz in Riga und regionalen Außenstellen

und ein Bezirksverwaltungsgericht.

In streitigen Verfahren in Zivilsachen, zu denen auch Ehesachen (Art 233–244 des

Zivilprozessgesetzbuches v 14. 10. 1998, auszugsweise unten III B 6), Sorge- und Um-

gangsrechtssachen (Art 244-1–244-7 ZPGB eingefügt durch Änderungsgesetz vom

7. 9. 200620, Art 244-8–244-14 eingefügt durch Gesetz vom 29. 10. 201521) und Abstam-

mungssachen (Art 245–250 ZPGB) gehören, ist ebenso wie in den nichtstreitigen, Sa-

chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit vergleichbaren sogenannten »besonderen Ge-

richtsverfahren«, stets ein Rayon- oder Stadtgericht die Eingangsinstanz. Deren erstins-

tanzliche Urteile können binnen 20 Tagen nach ihrer vollständigen Verkündung, für

eine Partei mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland binnen 20 Tagen seit der Zustellung,

in der zweiten Instanz mit der Appellation vor den Bezirksgerichten überprüft werden

12 LK 1937 Nr 26, Pos 163; dt Übers mit Motivenbe-
richt von Ehlers in: Berent ua S 18–37. Zur Entstehung s
von Schilling, Zur Einführung, in: Berent ua S 9–17; ders,
Lettlands neues ZGB, RabelsZ 1937, 484 ff; Blaese, Lett-
lands neues ZGB, ZfoR Jg 5 (1938/39), 486 ff; Lazdinš in:
Lēbers S 271–276; Loeber, Lettlands ZGB von 1937 in sei-
ner wechselvollen Geschichte, in: Hoffmann/Küpper
(Hrsg), FS Brunner 2001, S 492 ff.

13 Bek v 25. 11. 1940, Ziņ 1941 Nr 8, Pos 97.
14 Ziņ 1964 Nr 1, iK 1. 6. 1964.
15 Ziņ 1969 Nr 17, iK 1. 10. 1969.
16 Ziņ 1993 Nr 1/2, Pos 15, Einführungsbestimmun-

gen Pos 16, iK 1. 1. 1993; mit späteren ÄndG.

17 Beschluss des Justizrates v 18. 5. 2022 (LV v
24. 5. 2022), iK 1. 8. 2022.

18 Das Gericht für Wirtschaftssachen wurde auf
Grundlage des durch G v 17. 6. 2020 (LV v 30. 6. 2020, iK
1. 7. 2020) eingefügten Art 29 Abs 1-1 GerGG gebildet; s
dazu den Bericht des Bezirksgerichts Riga: Der Prozess
des Gerichts für Wirtschaftssachen in Zivil- u Strafsa-
chen. Statistik. Problemfragen. Mögliche Lösungen, Riga
2022.

19 LV v 17. 12. 2003, iK 18. 12. 2003.
20 Ziņ 2006 Nr 20, Pos 1385.
21 LV v 19. 11. 2015, iK 3. 12. 2015.
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(Art 413 ff ZPGB). Mit der »Sonderbeschwerde« können verfahrensgestaltende Gerichts-

beschlüsse angefochten werden. Auch über die Anerkennung einer ausländischen Ent-

scheidung hat das Rayon- oder Stadtgericht einen Beschluss zu fassen, der mit der

Sonderbeschwerde vor dem Bezirksgericht anfechtbar ist, gegen dessen Beschluss wie-

derum die weitere Beschwerde zum Obersten Gericht statthaft ist (Art 641 ZPGB nach

dem Änderungsgesetz vom 7. 4. 200422), das in jedem Falle die höchste Instanz ist. Die

Appellationsentscheidungen der Bezirksgerichte können hier binnen 30 Tagen mit der

Kassationsbeschwerde (Art 450 ff ZPGB) von den Beteiligten oder durch Protest vom

Staatsanwalt angefochten werden.

Die Waisengerichte stehen als Behörden der regionalen Selbstverwaltungen für

Kinderschutz-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten der Selbstverwal-

tungen in den Republikstädten und den Gebieten unter der Rechtsaufsicht der Inspek-

tion für den Schutz der Kinderrechte (Art 2 und 49-2 WaisenGG). Ihre Entscheidungen

sind vor den Verwaltungsgerichten anfechtbar (Art 49 Abs 2 WaisenGG), die von den

Zivilgerichten bestätigten dagegen nur inzident mit deren Entscheidungen. Die Gut-

achten und Stellungnahmen der Waisengerichte sind nicht selbständig anfechtbar, da

es sich nicht um Verwaltungsakte handelt23. Die Verwaltungsgerichte sind auch für

die Überprüfung von Entscheidungen der Standesämter und der in Staatsangehörig-

keitsfragen entscheidenden Verwaltung für Staatsangehörigkeits- und Migrationsange-

legenheiten zuständig.

Staats- und Gerichtssprache ist nach Art 4 S 1 Verf das Lettische, das derzeit die

Muttersprache von etwa 62,6 Prozent der Einwohner Lettlands ist und somit in den

letzten zwei Jahrzehnten einen zunächst leicht gestiegenen und später in etwa stabil

bleibenden Anteil behielt24. Aufgrund der Russifizierungspolitik seitens der Sowjet-

union war dieser Anteil bis 1989 auf 52 Prozent gesunken. Um ein weiteres Zurückdrän-

gen des Lettischen zu verhindern, verlangt das Staatssprachengesetz vom 9. 12. 199925,

dass ua in den Gerichten und justiznahen Behörden wie in allen Ämtern stets für

jedermann die Möglichkeit gewährleistet sein muss, auf Lettisch mit diesen Einrich-

tungen zu verkehren, und die Bücher und Akten in lettischer Sprache geführt werden

müssen. Bei ihnen eingereichten fremdsprachigen Unterlagen müssen notariell be-

glaubigte Übersetzungen beigefügt werden.

Nach Art 21 GerGG sind Verfahren in lettischer Sprache durchzuführen und können

nach der Änderung vom 3. 4. 200826 nicht mehr auf Vereinbarung der Beteiligten in

einer anderen Sprache durchgeführt werden; doch steht jedem Beteiligten das Recht

zu, sich eines Dolmetschers zu bedienen und sich selbst in einer Sprache auszudrü-

cken, welche er beherrscht. Diese Rechte werden durch Art 13 ZPGB dahingehend kon-

kretisiert, dass das Gericht mit Zustimmung aller Beteiligten einzelne Prozesshandlun-

gen in einer anderen Sprache zulassen kann, jedenfalls aber die Protokolle, verfahrens-

leitende Schriftstücke und Entscheidungen auf Lettisch abzufassen sind. Die Möglich-

keiten des Gebrauchs einer anderen Sprache entbinden auch nicht von dem Erforder-

22 Ziņ 2004 Nr 10, Pos 631.
23 Beschluss des Departements für Verwaltungssa-

chen beim Senat des OG v 11. 6. 2004 (Rs Nr SKA-125/
2004).

24 Angaben der Statistikverwaltung vom Oktober
2024.

25 Ziņ 2000 Nr 1, Pos 2; iK 1. 9. 2000.
26 LV v 18. 4. 2008.
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nis für die jeweilige Partei, ausländische Urkunden auf eigene Kosten mit einer notari-

ell oder konsularisch bestätigten Übersetzung in das Lettische und gegebenenfalls mit

Apostille vorzulegen. Seit dem 31. 7. 2016 werden nach der Neufassung des Art 13 Abs 4

ZPGB die Kosten eines Dolmetschers nur noch in den Fällen vom Staat getragen, wenn

die des Lettischen nicht mächtige Partei Prozesskostenhilfe erhält oder Kostenbefrei-

ung genießt.

Die Religion der Bevölkerung ist überwiegend evangelisch. Der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Lettlands gehören nach deren Angaben etwa 700 000 Mitglieder an27,

bei einer Bevölkerungszahl von etwa 1,9 Millionen28. Nach Zuwanderungen in der Za-

renzeit und in der Sowjetzeit ist auch die Anhängerschaft der orthodoxen Kirche zahl-

reich. Die römisch-katholische Kirche war im östlichen Landesteil Lettgallen stärker

vertreten, der in der frühen Neuzeit zu Polen-Litauen gehört hatte; doch bestehen

infolge späterer Binnenwanderung in allen Landesteilen katholische Gemeinden. Der

Zahl nach geringere Bedeutung haben die Altgläubigen, deren Vorfahren wegen der

vom Zaren angeordneten Kirchenreformen im 17. Jahrhundert Russland in westlicher

Richtung verlassen hatten. Neben den Geistlichen dieser Gemeinden sind auch diejeni-

gen der Adventisten des siebten Tages, der Baptisten und der Methodisten sowie des

mosaischen Glaubens berechtigt, Ehen mit zivilrechtlicher Wirkung zu schließen, was

auch für die Geistlichen der neuheidnischen Dievturi (»Gott in Ehren Haltenden«)

geplant ist. Dies ergibt sich für die katholischen Geistlichen aus dem Vertrag Lettlands

mit dem Heiligen Stuhl vom 8. 11. 200029 und für die übrigen aufgrund spezieller Ge-

setze, so zB des Gesetzes über die evangelisch-lutherische Kirche Lettlands vom

20. 11. 200830, wonach die Kirchen dem Ministerium für Justiz die Listen der dazu be-

rechtigten Geistlichen übermitteln31.

II. Staatsangehörigkeitsrecht

A. Einführung

1. In seinen Grundsätzen beruht das im Staatsbürgerschaftsgesetz vom 22. 7. 1994

(StBG, unten II B 1) geregelte lettische Staatsangehörigkeitsrecht auf dem Abstam-

mungsprinzip; doch wurden mit der Novelle von 1998 im Interesse einer Integration

der während der Sowjetzeit zugezogenen Bevölkerung wichtige Öffnungen zu Gunsten

des Gebietsprinzips eingeführt. Die Gewichtung beider Prinzipien im geltenden Recht

wird letztlich nur vor dem Hintergrund vielfältiger Russifizierungsbestrebungen aus

27 Angaben der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Lettlands vom März 2023.

28 Demographischer Bericht der Zentralen Statistik-
verwaltung der Rep Lettland von 2024.

29 ZustimmungsG der Saeima v 12. 9. 2002, Ziņ
2002 Nr 20, Pos 691.

30 LV v 3. 12. 2008, iK 17. 12. 2008.

31 VO des Ministerkabinetts v 12. 5. 2009 betr das
Verfahren der Einreichung u Aktualisierung der Listen
von Geistlichen religiöser Vereinigungen (Kirchen),
(LV v 15. 5. 2009, iK 16. 5. 2009), geändert durch VO v
18. 3. 2014 (LV v 21. 3. 2014, iK 22. 3. 2014). Vgl auch Art 51
ZGB mit Fn.


